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Düsseldorf 
Nähe trifft Freiheit 

Max-Weber-Berufskolleg  Suitbertusstraße 163/165  40223 Düsseldorf 

      

An die Ausbilderinnen und Ausbilder 

der Berufsschulklassen 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wie von der Landesregierung beschlossen haben wir seit dem 

23.04.2020 den prüfungsvorbereitenden Präsenzunterricht in unseren 

Abschlussklassen aufgenommen. Es findet kein Unterricht nach 

Stundentafel statt.  

 

Wir haben dafür alle größeren Klassen geteilt, um die Abstandsregeln 

von 1,50 m in den Klassen jederzeit einhalten zu können und 

unterrichten nicht nach dem 90-Minuten-Raster. Dadurch vermeiden 

wir, dass sich größere Gruppen in den Pausen bilden, weil wir die 

Pausen individuell machen. Toilettengänge erfolgen während des 

Unterrichts mit der Bitte an die Schüler*innen, sich an die 

Abstandsregeln zu halten.  

 

Wir bitten die Schüler*innen beim Betreten des Gebäudes die 

Abstandsregeln einzuhalten und sich unmittelbar in ihre Klassen zu 

begeben, die zu diesem Zeitpunkt bereits aufgeschlossen sind. Das 

Tragen einer Schutzmaske ist möglich, jedoch nicht verpflichtend. 

 

Ferner sind die Putzintervalle in der Schule intensiviert worden, 

benutzte Räume werden mittags gründlich gereinigt, einschließlich der 

Kontaktflächen. 

 

Für Berufsschulklassen, die zeitnah in die Abschlussprüfungen gehen 

(z.B. die Rechtsanwaltsfachangestellten ab dem 28.04.2020),  werden 

wir Anfang Mai die Abschlusszeugnisse ausstellen, da vorgesehen ist, 

ab dem 04.05.2020 weitere Berufsschulklassen wieder im 

Präsenzunterricht zu beschulen. Da uns sowohl 30% der Lehrkräfte als 

auch – aufgrund der deutlich kleineren Lerngruppen - Räumlichkeiten 

fehlen, werden wir das nur in reduziertem Umfang anbieten können. 

Die endgültige Entscheidung darüber trifft aber die Landesregierung 

erst am davor liegenden Wochenende. Informationen zum jeweils 

aktuellen Stundenplan finden Sie immer unter dsb mobile, Kennung 

222182, Passwort: MWBK. Aktuelle Informationen finden Sie jeweils 

zeitnah auf unserer Homepage. 
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Öffnungszeiten 

Sekretariat 

Montag bis Donnerstag 

7.30 bis 15.00 Uhr 

Freitag 

7.30 bis 12.45 Uhr 
 

Bus 

835, 836 

Karolingerplatz 

Bahn 

701,704 

Karolingerplatz 

U-Bahn 

U71, U73, U83 

Karolingerplatz 

U72 

Suitbertusstraße 

S-Bahn 

S8, S11, S28 

Bilk-S-Bahnhof 
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Grundsätzlich gilt, dass Schüler*innen mit Corona-relevanten 

Vorerkrankungen auf eigenen Antrag und bei Vorlage entsprechender 

ärztlicher Atteste über die Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe vom 

Präsenzunterricht, nicht jedoch von Prüfungen und Klausuren befreit 

werden können. Das gilt maximal bis zum Ende des Schuljahres und 

auf Widerruf. Dieser Widerruf kann durch die Schule erfolgen, wenn die 

epidemiologische Entwicklung  das zulässt oder auch durch den 

Schüler/die Schülerin, wenn dieser beschließt, doch am 

Präsenzunterricht teilnehmen zu wollen. Ich bitte Sie, sich diesbezüglich 

mit Ihrem Auszubildenden/Ihrer Auszubildenden abzustimmen. Sollten 

der Auszubildende/die Auszubildende nicht teilnehmen können, sind die 

Kollegen gehalten, Material zum Selbststudium zur Verfügung zu 

stellen. 

 

Als Corona-relevante Vorerkrankungen gelten: 

 Therapiebedürftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. coronare 
Herzerkrankung, Bluthochdruck) 

 Erkrankungen der Lunge (z.B. COPD, Asthma bronchiale) 

 Chronische Lebererkrankungen 
 Nierenerkrankungen 
 Onkologische Erkrankungen 

 Diabetis mellitus  
 Geschwächtes Immunsystem (z.B. aufgrund einer Erkrankung, die 

mit einer Immunschwäche einhergeht oder durch regelmäßige 

Einnahme von Medikamenten, die die Immunabwehr beeinflussen 
und herabsetzen können, wie z.B. Cortison) 

Schüler können auch dann eine Befreiung beantragen, wenn ein 

Angehöriger im gleichen Haushalt eine Corona-relevante Vorerkrankung 

aufweist. Wir weisen darauf hin, dass Befreiungen u.U. Auswirkungen 

auf die Prüfungen haben werden. 

 

Wir freuen uns jedoch sehr, dass es wieder losgeht und hoffen, dass wir 

Ihre Auszubildenden in der noch zur Verfügung stehenden Zeit auf die 

anstehenden Prüfungen vorbereiten können.  

 

Sollten Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

Sabine von Zedlitz 

Schulleiterin 

 


